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Erneute Bekanntmachung von Bauleitplänen mit Rückwirkung zum 19.08.2002 

 
Genehmigung / Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die nachstehend genannte Flächennutzungsplan-
änderung gemäß § 6 des Baugesetzbuchs ( BauGB ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27.08.1997 (BGBl I S. 2141) genehmigt. 

Flächennutzungsplanänderung 956 – Gewerbegebiet Korzert - 
 
Gebiet: Siehe Bebauungsplan 956 

Beschluß des Rates der Stadt vom 05.11.2001 

Verfügung der Bezirksregierung vom 19.02.2002 ( 35.2-11.14 ) 
 
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 05.11.2001 den nachfolgend genannten Bebauungsplan 
gemäß § 10 des Baugesetzbuchs ( BauGB ) als Satzung beschlossen. 

Bebauungsplan 956 – Gewerbegebiet Korzert – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich wird im Osten begrenzt vom westlichen Fahrbahnrand der 
Theishahner Straße, im Süden vom nördlichen Rand der Straße Korzert und des in westliche 
Richtung von ihr abzweigenden Weges ( Böschungsoberkanten ), im Westen vom östlichen Rand 
der die Hofschaft Korzert von Norden her erschließenden Weges und im weiteren Verlauf von den 
östlichen Grenzen der Flurstücke 3453, 3454, 1423/263, 1424/265 und 2738, im Norden vom 
südlichen Rand der Küllenhahner Straße und von einer Linie, die von der Küllenhahner Straße 
ausgehend nach ca. 95m rechtwinklig nach Osten abknickend an die Theishahner Straße 
anschließt. 
 
Planungsziel: Festsetzung von Gewerbegebieten. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan mit Rückwirkung zum 19.08.2002 in 
Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird mit 
Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-
Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 078, während der Dienststunden, und zwar 
montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 
14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über 
den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den o.a. Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 BauGB unbeachtlich, wenn 
sie nicht in Fällen des § 215 Absatz 1 Nr. 1 BauGB innerhalb eines Jahres, in Fällen des § 215 
Absatz 1 Nr. 2 BauGB innerhalb von sieben Jahren seit der Bekanntmachung des o.a. 
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen des o.a. Bebauungsplanes kann nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Die vorgenannten Vorschriften beziehen sich allesamt auf das BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.08.1997 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2141), die hier gemäß § 233 BauGB 
noch anzuwenden ist. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 22.01.2014 
 
gez. 
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 

Genehmigung / Inkrafttreten von Bauleitplänen 

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die nachstehend genannte Flächennutzungs-

planänderung gemäß § 6 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 

2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der 

Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des 

Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1548), genehmigt. 

 

69. Änderung des Flächennutzungsplans  – Sambatrasse – 

 

Gebiet:  Der Geltungsbereich der 69. Flächennutzungsplanänderung umfasst die 

ehemalige Bahnstrecke 2721 von Wuppertal-Steinbeck bis Wuppertal-Cronenberg. 

 

Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt vom 30.09.2013 

 

Verfügung der Bezirksregierung vom 06.01.2014 (35.02.01.01-14W-069-1010) 

 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 

 

Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus 

Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), 

Ebene 0, Zimmer C - 078, während der Dienststunden, und zwar montags, dienstags, 

donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 14:00 

bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. 

Über den Inhalt des Bauleitplans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft 

gegeben. 

 

Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in 

der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 

(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren 

Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt I, 

Seite 1548), über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-

ansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den oben 

genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 

wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten 

Vorschriften wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der 

Bekanntmachung der oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der 
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Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung begründenden 

Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 

666 / Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation in den 

Gemeinden und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften 

(Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 2013, Seite 878) beim Zustandekommen 

des oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)   der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 

worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher  

beanstandet, 

 oder 

d)    der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 

bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/ 

 

 

 

Wuppertal, den 22.01.2014 

 

 

 

 

gez. 

 

 

Peter Jung 

Oberbürgermeister 
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Stadt Wuppertal 
Der Oberbürgermeister 
 

Offenlegung 
 
Bekanntgabe von umfangreichen Fortführungen des Liegenschaftskatasters  
 
Hier: Veränderung der Bodenschätzungsmerkmale 
           
 
Das Liegenschaftskataster wurde in der Zeit von 01.01.2013 – 31.12.2013 in folgenden 
Gemarkungen fortgeführt: 
 
Barmen, Fluren 3, 15, 205, 210, 217 und 376 
Beyenburg, Fluren 15 und 18 
Cronenberg, Fluren 3-12, 40, 42-44, 50, 65, 77-78, 87 und 89 
Dönberg, Fluren 5 und 11 
Elberfeld, Fluren 3, 37, 215-217, 475, 477 und 460  
Langerfeld, Fluren 506 und 520 
Nächstebreck, Fluren 391, 417-419, 430, 433 und 542      
Ronsdorf, Fluren 13-14, 37, 44, 52, 54 und 70 
Schöller, Fluren 2 
Vohwinkel, Fluren 13, 22 und 29 
  
Umfangreiche Fortführungen des Liegenschaftskatasters können den Eigentümern gemäß   
§ 13 Absatz 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 
(VermKatG NRW) vom 01.03.2005 in der jeweils gültigen Fassung durch Offenlegung 
bekannt gegeben werden. 
 
Anlass der Fortführung des Liegenschaftskatasters: 
 
Die Bodenschätzungsmerkmale wurden auf Grund einer Feststellung des Amtlichen 
Landwirtschaftlichen Sachverständigen des Finanzamtes verändert. 
 
Die Ergebnisse der Veränderungen im Liegenschaftskataster für die o.a. Bereiche liegen ab 
dem 06.02.2014 im Ressort 102, Vermessung, Katasteramt und Geodaten, Johannes-Rau-
Platz 1, Rathaus-Neubau, Zimmer C-110, während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
aus. 
Die Frist der Offenlegung beträgt einen Monat. 
 
Wuppertal den 24.01.2014 
 
gez. 
 
Oberbürgemeister Jung 
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Bekanntmachung 
für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

(Unionsbürger)  
zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland 

 
 
Am 25. Mai 2014  findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der 
Bundesrepublik Deutschland  statt. An dieser Wahl können Sie aktiv  teilnehmen, wenn Sie 
am Wahltag 
 
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besit‐

zen, 
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich mindestens 
seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinander‐
folgender Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet), 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäi‐
schen Parlament ausgeschlossen sind, 

5. in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erstmali‐
ge Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er 
soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden. 

 
Einem Antrag, der erst nach dem 4. Mai 2014 bei der zuständigen Gemeindebehörde ein‐
geht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 
 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder einer späteren 
Wahl  in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, so  ist 
ein erneuter Antrag nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern 
die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum 
oben angegebenen 21. Tag vor der Wahl gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde auf 
einem Formblatt beantragen, nicht  im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag 
gilt  für alle  zukünftigen Wahlen  zum Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
 
Sind Sie bei  früheren Wahlen  (1979 bis 1994)  in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen erneu‐
ten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen.  
 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland 
ist ein erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich. 
 
Antragsvordrucke  (Formblätter)  sowie  informierende Merkblätter können bei der Gemein‐
debehörden: Stadt Wuppertal ‐Wahlamt‐ Ressort 101.4, 42269 Wuppertal (postalisch) ange‐
fordert  werden  und  auf  der  Internetseite  des  Bundeswahlleiters  unter 
www.bundeswahlleiter.de  
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Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u.a. Voraussetzung, dass Sie am Wahltag 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union, dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
 
Mit dem Antrag auf Eintragung  in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen  ist 
eine Versicherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o.g. Voraussetzungen für 
die aktive oder passive Wahlteilnahme. 
 
Wuppertal, den 10. Januar 2014 
 
Der Stadtwahlleiter für die Stadt Wuppertal 
 
gez. 
 
Dr. Kühn 
Stellvertretender Stadtwahlleiter 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 26.09.13 die befris-
tete Anerkennung 

des Hochschul-Sozialwerks Wuppertal und 

der Kita/Concept Trägerschaften gGmbH 

als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und Ju-
gendhilfe) in Verbindung mit § 25 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes (AG-KJHG) um 2 Jahre verlängert. 

 
Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.61) 
i.A. 
 
gez. 
Korte 
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Bekanntmachung 
 

Vertretungsberechtigte des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser Wuppertal 
 
Gemäß 8 Abs. 3 der Satzung für den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal vom 25.03.2013 
in Verbindung mit § 3 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein‐Westfalen  in der 
derzeit geltenden Fassung  sind der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten  sowie 
der Umfang ihrer Vertretungsbefugnis von der Betriebsleitung öffentlich bekannt zu machen. 
 
Die  Bekanntmachung  der  Vertretungsberechtigten  des  Eigenbetriebes  Wasser  und  Abwasser 
Wuppertal  vom  17.06.2013  (Der  Stadtbote  Nr.  22/2013)  wird  durch  die  folgende  neue 
Bekanntmachung ersetzt: 
 
Zur Wahrnehmung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser Wuppertal hat der 
Rat  der  Stadt Wuppertal  am  16.12.2013  Frau  Almuth  Salentijn mit Wirkung  zum  01.01.2014  zur 
Betriebsleiterin bestellt. Herr Norbert Lohmann  ist entsprechend der Bestellung durch den Rat vom 
29.04.2013 seit dem 01.05.2013 stellvertretender Betriebsleiter. 
 

1. Die  Betriebsleitung  leitet  den  Eigenbetrieb  selbstständig,  soweit  nicht  durch  die 
Gemeindeordnung,  die  Eigenbetriebsverordnung  oder  die  Betriebssatzung  etwas  anderes 
bestimmt  ist. Der Betriebsleitung obliegt  insbesondere die  laufende Betriebsführung. Dazu 
gehören alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung eines einwandfreien Betriebes  laufend 
notwendig  sind,  insbesondere  der  innerbetriebliche  Personaleinsatz,  die  Anordnung  der 
notwendigen Instandhaltungsarbeiten und der laufenden Netzerweiterungen, Beschaffungen 
von Roh‐, Hilfs‐ und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern des laufenden Bedarfs und die 
Ersatzbeschaffung von Betriebsmitteln im Rahmen des Wirtschaftsplans. 

 
2. Die Betriebsleitung  ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich und 

hat die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. 
 

3. Die Betriebsleitung vertritt die Stadt  in den Angelegenheiten des Eigenbetriebs,  sofern die 
Gemeindeordnung oder die Eigenbetriebsverordnung keine anderen Regelungen treffen. Der 
stellvertretende Betriebsleiter  ist  auch  bei Anwesenheit  der Betriebsleiterin  zur Ausübung 
der Stellvertretung berechtigt. 

 
4. Die Betriebsleitung zeichnet unter dem Namen „Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wupper‐

tal“  ohne  Angabe  eines  Vertretungsverhältnisses  mit  dem  Zusatz  Betriebsleiterin  bzw. 
stellvertretender Betriebsleiter. Die übrigen Dienstkräfte unterschreiben „Im Auftrag“, sofern 
sie hierzu ermächtigt sind.  
 

5. Formbedürftige Verpflichtungserklärungen  im Sinne der Gemeindeordnung NRW werden – 
soweit  sie  nicht  zu  den  Geschäften  der  laufenden  Betriebsführung  gehören  –  von  der 
Oberbürgermeisterin bzw. dem Oberbürgermeister oder ihrer/seiner allgemeinen Vertretung 
und von der Betriebsleitung (Betriebsleiterin oder dessen Stellvertreter) unterzeichnet.  

 
 
Wuppertal, den 22.01.2014 
 
Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal 
 
gez. Salentijn        
Betriebsleiterin 
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Bekanntmachung des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal: 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 
 
 
 
Gem. § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2012 
 

1. Die Bilanz des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal zum 31. 
Dezember 2012 wird in Aktiva und Passiva gleichlautend mit                       
824.100.860,07 € festgestellt. 
 

2. Der ausgewiesene Jahresgewinn 2012 in Höhe von 3.434.893,75 € 
wird in Gänze zuzüglich eines Betrages  in Höhe von 1.382.179,08 €, der aus 
dem Gewinnvortrag entnommen wird; mithin 4.817.072,83 € an den 
städtischen Haushalt abgeführt. 
 

  
Der Rat der Stadt Wuppertal hat am 18.11.2013 den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 2012 des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal wie oben 
aufgeführt festgestellt. 
 
 
2. Abschließender Bestätigungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW  

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des 

Betriebes Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal. Zur Durchführung der 

Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2012 hat sie sich der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Breidenbach und Partner GmbH & Co. KG, 

Wuppertal, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 18.10.2013 den nachfolgend dargestellten 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  

 
 

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den 

Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt 

Wuppertal (GMW) für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 

geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
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nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den maßgeblichen 

landesrechtlichen Regelungen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 

über den Lagebericht abzugeben. 

 

Wir haben unsere Prüfung nach § 106 GO NW und § 317 HGB unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 

Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 

Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 

Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld des Betriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 

Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 

Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung 

sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den maßgeblichen 

landesrechtlichen Regelungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs. Der Lagebericht steht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Betriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

dar.“ 
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Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 

Breidenbach und Partner GmbH & Co. KG ausgewertet und eine Analyse anhand 

von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. 

Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 

Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen 

(JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 13.01.2014 

GPA NRW 
Im Auftrag 
 
 
 
Helga Giesen 
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lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 
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Der Stadtbote 
Nr. 3/2014

Seite 
44 von 44


	Flächennutzungsplanänderung 956 – Gewerbegebiet Korzert -
	Bebauungsplan 956 – Gewerbegebiet Korzert –



